
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0668/2015 Jever, den 19.02.15

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales 11.03.2015 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Anträge der Gemeinde Zetel

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Zetel erhält für das Projekt „.... und worum dreht sich deine Welt“ einen 
Zuschuss in Höhe von 3.000.-- Euro. Nach Beendigung des Projektes gehen die 
angeschafften Materialien (Bilderrahmen und MP3-Player) in das Eigentum der 
Kreismusikschule über. 

Die übrigen beantragten Projekte der Gemeinde Zetel werden nicht gefördert.

Finanzielle Auswirkungen:      X   Ja        Nein

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ 3000,-- € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    X  Ja, mit €  3000,--        Nein

im    X  Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

         gez.              

      Wiese

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

         gez.                       gez.

       Vogelbusch                                                             Ambrosy

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                          Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
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Begründung:

a. Inklusion in der Ferienbetreuung 

Der  Projektantrag  erfüllt  nicht  die  grundsätzlichen  Förderkriterien  für  Mittel  aus  dem
Inklusionsfonds.  Bei  dem Projekt  handelt  es  sich  in  erster  Linie  um eine  Entlastung
berufstätiger Eltern während der Ferienzeiten. Dies ist aber eine klassische Aufgabe der
Jugendhilfe.

b. Disco „Unverwechselbar“

Der  Projektantrag  erfüllt  nicht  die  grundsätzlichen  Förderkriterien  für  Mittel  aus  dem
Inklusionsfonds.  Die geplante Anschaffung der Musik- und Lichtanlage stellt  in erster
Linie eine Wertschöpfung für die Gemeinde Zetel dar. 

c. Projekt „.... und worum dreht sich deine Welt“

Der  Projektantrag  erfüllt  die  grundsätzlichen  Förderkriterien  für  Mittel  aus  dem
Inklusionsfonds.  Die  über  das  eigentliche  Projekt  hinausgehende  Finanzierung  der
„Karawane“ wird für nicht erforderlich gehalten. 

Anlagen:

Zuschussantrag (-anträge)
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